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In RR-VR 2/2023 wurden die 
Grundlagen der OECD-Steuer- 
reform aufgezeigt und darauf ab
gestützt wurde auf die entschei-
dende koordinierte internationale 
Umsetzung aller Mitgliedstaaten 
und der Schweiz hingewiesen. Im 
vorliegenden Beitrag erfolgt eine 
Aktualisierung mit Blick auf den 
heutigen Stand und mögliche  
weitere Entwicklungen.

Im Jahr 2024 haben sich inzwischen 
über 140 Länder zur Umsetzung der 
OECD-Steuerreform mit Mindestbesteu
erung (Global Minimum Tax [GMT]) von 
15% verpflichtet. Das Zwei-Säulen-
Konzept der GMT soll sicherstellen, dass 
grosse multinationale Unternehmen 
(Multinational Enterprises [MNE]) dort 
Steuern zahlen, wo sie tätig sind und ihre 
Gewinne erzielen. Das Konzept umfasst 
zwei wesentliche Elemente: Säule 1 zielt 
darauf ab, die Besteuerungsrechte auf 
die Marktstaaten zu verlagern, während 
Säule 2 eine globale Mindeststeuer von 
15% einführt.

Die Umsetzung der GMT erfolgt in der 
Schweiz mit einer Verordnung. Die da-
für nötige Verfassungsänderung ist am 
18.6.2023 an einer Volksabstimmung 
gutgeheissen worden. Der Bundesrat hat 
an seiner Sitzung vom 22.12.2023 be-
schlossen, die GMT mit der Einführung 
einer Ergänzungssteuer im Inland per 
1.1.2024 umzusetzen. Er verhindert da-
mit den Abfluss von Steuersubstrat aus 
der Schweiz ins Ausland und schafft sta-
bile Rahmenbedingungen. Über die Ein-
führung der Ergänzungssteuer entschei-
det er bis Ende 2024. Innerhalb von 
sechs Jahren muss dem Parlament zu-

dem ein Bundesgesetz vorlegt werden, 
das die Verordnung ablöst.

Die GMT führt zu einer Schmälerung der 
steuerlichen Standortattraktivität der 
Schweiz. Die sich daraus allenfalls er-
gebenden Anpassungsreaktionen der 
Unternehmen können sich auf Einnah-
men aus nahezu allen Steuern und aus 
Sozialversicherungsbeiträgen negativ 
auswirken. Darum soll ein Teil der Er-
gänzungssteuer zur Finanzierung von 
Massnahmen eingesetzt werden, die 
dem Standort Schweiz zugutekommen. 
Auch innerhalb der Schweiz wird der 
Steuerwettbewerb tendenziell einge-
schränkt, indem Hoch- im Verhältnis zu 
Tiefsteuerkantonen attraktiver werden. 
Daneben steigt bei Unternehmen und 
Behörden der administrative Aufwand.

Weiter bleibt die korrekte Zuteilung der 
Gewinne eine komplexe Aufgabe. Es 
geht darum, Doppelbesteuerungen zu 
vermeiden und effektive Mechanismen 
zur Streitbeilegung zwischen den Staaten 
zu etablieren. Die Umsetzung des not-
wendigen multilateralen Abkommens hat 
sich verzögert.

In gewissen EU-Mitgliedstaaten, nament- 
lich in Deutschland, Frankreich, Italien, 
Österreich, den Niederlanden und Irland, 
sind die Gesetzgebungsprojekte weit 
fortgeschritten oder bereits abgeschlos-
sen. In einzelnen EU-Mitgliedstaaten 
wird es hingegen zu Verspätungen kom-
men, so in Griechenland, Polen, Spanien, 
Portugal und Zypern. Ausserhalb der EU 
sehen bspw. das Vereinigte Königreich, 
Australien, Kanada, Japan oder Südkorea 
ebenfalls eine Umsetzung der GMT im 
Jahr 2024 vor. Singapur und Hongkong 
liessen hingegen verlauten, dass sie erst 
im Jahr 2025 GMT-Regeln einführen 

wollen. Die USA haben eine eigene Rege-
lung zur GMT (GILTI) und planen nach wie 
vor keine Übernahme der OECD/G20-
Vorgaben. Auch Staaten wie China, Bra-
silien und Indien haben derzeit keine Plä-
ne, die GMT umzusetzen.

Die OECD schätzt, dass die GMT welt-
weit zusätzliche jährliche Steuereinnah-
men von etwa 150 Mia. USD generieren 
wird. Darüber hinaus sollen Besteue-
rungsrechte von Unternehmensgewin-
nen in Höhe von mehr als 100 Mia. USD 
jährlich auf die Marktstaaten übergehen, 
was die fiskalische Stabilität und Ge-
rechtigkeit weiter erhöhen soll.

Im Sinn eines Fazits sind vier wesentliche 
Erkenntnisse sichtbar:

Erstens soll die GMT Anreize zur Ge-
winnverlagerung beträchtlich verringern. 
Zweitens dürfte die GMT niedrig besteu-
erte Gewinne weltweit durch geringere 
Gewinnverlagerung und Aufstockungs-
besteuerung reduzieren. Drittens dürfte 
die GMT die Körperschaftssteuereinnah-
men erhöhen. Schliesslich wird ange-
nommen, dass die GMT Steuersatzun-
terschiede zwischen den Jurisdiktionen 
verringert, was sich auf die Investitions-
allokation und die Aktivität der MNE aus-
wirken könnte.
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